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Regeste
Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung
Erwägungen
E. 1
Dem Beschwerdeführer wird im Rahmen der unentgeltlichen Rechtspflege für das Verfahren vor der Vorinstanz in der Person von Fürsprecher Werner Spirig ein unentgeltlicher Rechtsbeistand bestimmt. Dieser ist für seine Bemühungen von der Vorinstanz mit Fr. 1'027.15 (MwSt. inkl.) zu entschädigen.
E. 2
Die dem Beschwerdeführer von der Vorinstanz für das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht auszurichtende Parteientschädigung wird in Abänderung von Ziffer 3 des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts vom 31. März 2009 neu auf Fr. 1'000.- (MwSt. inkl.) festgelegt.
E. 3
Die dem unentgeltlichen Rechtsbeistand des Beschwerdeführers für das Rechtsmittelverfahren zu Lasten der Gerichtskasse auszurichtende Entschädigung wird in Abänderung von Ziffer 4 des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts vom 31. März 2009 neu auf Fr. 1'500.- (MwSt. inkl.) festgelegt.
E. 4
Soweit der Beschwerdeführer und sein Rechtsvertreter mit Eingabe vom 18. September 2009 eine Erhöhung der Entschädigung verlangen, die ihnen mit Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 31. März 2009 unter dem Titel Parteientschädigung und Armenhonorar insgesamt zugesprochen wurde, wird auf ihr Begehren nicht eingetreten.
E. 5
Dieses Urteil geht an: den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde) die Vorinstanz zum Vollzug (ad Ref-Nr. [...]) Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber: Andreas Trommer Daniel Grimm Rechtsmittelbelehrung: Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG). Versand:
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